
Nur von der Lehrlingsstelle auszufüllen: 
 

Besuch  angesetzt  für ............................................................................................................ 

Am ............................. wurde unter Mitwirkung der Kammer für Arbeiter und Angestellte ein 
Lokalaugenschein durchgeführt. Der Betrieb des Antragstellers ist gem. § 2 Abs. 6 BAG für 
die beabsichtigte Ausbildung von Lehrlingen  

 geeignet  nicht geeignet 
 geeignet  vorbehaltlich der 
   Gewerbeberechtigung 

 geeignet nur im Rahmen eines 
   Ausbildungsverbundes 

 
 
................................................................. .................................................................. 
Unterschrift des AK-Vertreters Unterschrift  Lehrlingsstelle 
 

 

 

 

 

ANTRAG AUF FESTSTELLUNG  
 

der Eignung für die Lehrlingsausbildung 
gem. § 3 a Abs. 1 Berufsausbildungsgesetz 

 
 

Lehrberuf:  ________________________________________________ 
 
Antragsteller:  _________________________________________________ 
 
    _________________________________________________ 
Standort der 
Lehrlingsausbildung: _________________________________________________ 
 
    __________________________________________________ 
 
 

 

 
 
____________________________________               __________________________________ 
 Ort und Datum       Unterschrift des Antragstellers 
 
 

» Bitte beachten! 

Die Aufnahme von Lehrlingen ohne Feststellung der Eignung ist nicht zulässig. Stellen Sie daher 
den Antrag rechtzeitig vor der geplanten Aufnahme von Lehrlingen.  

Ich stimme zu, dass folgende Daten zu meiner Lehrberechtigung veröffentlicht (z.B. im 
Internet) und weitergegeben ( z.B. an interessierte Wirtschaftskreise, Wirtschaftskammer-
Fachorganisationen, an das Test- und Ausbildungszentrum von WIFI und Wirtschafts-
kammer) werden können: Name des Lehrberechtigten, Betriebsstandortadresse, ausgebil-
dete(r) Lehrberuf(e) bzw. jene Berufe für die die Berechtigung zur Ausbildung vorliegt. 
 

Koschutastraße 3 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

T 05 90 90 4 - 868 

E lehrlingsstelle@wkk.or.at 


